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Brandschutzrecht entscheidet sich oft erst auf der Feuerwehrzufahrt
Fachanwalt gibt Überblick zum Stand der Gesetzgebung für Planung und Genehmigung von Bauprojekten – Rettungswege im Fokus der Behörden

Frankfurt am Main _  – Das Brand-
schutzrecht entscheidet sich allzu 
oft erst in seiner vollen Deutlich-
keit im Alltag von Bauaufsichten, 
Planern, Eigentümern – und im 
Zweifel auf der Feuerwehrzufahrt. 
Dieser Beitrag wertet wesentliche 
Entscheidungen und Tendenzen 
der öffentlich rechtlichen Recht-
sprechung zum Brandschutz im 
Zeitraum der letzten anderthalb 
Jahre aus (Stand: 1. November). 
Ziel ist eine praxisorientierte, 
rechtssystematische Kurzdarstel-
lung: Welche Maßstäbe verwenden 
die Gerichte aktuell? Welche Fragen 
sind geklärt, welche bleiben offen? 
Und welche Konsequenzen ergeben 
sich für Planung, Genehmigung, 
Bestandsobjekte und Vollzugspra-
xis der Bauaufsicht?

Rechtsgrundlagen und Maßstäbe
Der Prüfungsmaßstab für Ret‑

tungswege ergibt sich im Kern aus 
den landesrechtlichen Bauord‑
nungen: Für Nutzungseinheiten 
mit Aufenthaltsräumen 
sind in jedem Geschoss 
zwei voneinander unab‑
hängige Rettungswege 
vorzuhalten, wobei 
der erste Rettungsweg 
regelmäßig über eine 
notwendige Treppe 
zu führen hat und der 
zweite entweder baulich 
ausgebildet sein kann 
oder über Rettungsgeräte der Feu‑
erwehr zu einer erreichbaren Stelle 
der Nutzungseinheit führen darf; 
bei Sicherheitstreppenräumen 
kann der zweite Rettungsweg ent‑
fallen (§ 14, § 33 BauO NRW 2018; 
inhaltsgleiche Regelungen finden 
sich etwa in § 33 LBO SH und 
§ 31 HBauO). Der Schutzzweck 
dieser Normen, die Rettung von 
Menschen und die Ermöglichung 
wirksamer Löscharbeiten, verlangt 
dabei im Zweifel eine Beurteilung, 
die an der tatsächlichen Benutz‑
barkeit im Brandfall ansetzt und 
nicht bei einer bloß theoretischen 
Erreichbarkeit stehenbleibt. Gera‑
de in Bezug auf die Führung des 
zweiten Rettungsweges über Ret‑
tungsgeräte der Feuerwehr zeigt 
sich dies immer deutlicher. Beis‑

Beispiel 1 :Auch eine Dachter-
rasse braucht zwei Rettungswege; 
eine 60-Zentimeter-Zugangstrep-
pe reicht nicht; die Einschätzung 
der örtlichen Feuerwehr ist maß-
geblich.

Die jüngere Rechtsprechung 
konkretisiert diese Maßstäbe in 
mehreren typischen Konstellati‑
onen und verschiebt die Praxis 
spürbar in Richtung einer reali‑
tätsentsprechenden Funktionsprü‑
fung der Rettungswege. 

Besonders anschaulich ist dies in 
einem Verfahren zur nachträglichen 
– und abgelehnten –  Genehmigung 
einer aufgeständerten Dachter‑
rasse an einem mehrgeschossigen 
Wohngebäude zu betrachten. Der 
Bauherr begehrte die Legalisierung 
der bereits errichteten aufgestän‑
derten Terrassenanlage, die über 
eine lediglich 60 Zentimeter breite 
Zugangstreppe vom darunterlie‑
genden Balkon erschlossen wurde. 
Als zweiter Rettungsweg war in den 
Bauvorlagen eine Führung über 

den Dachfirst zur stra‑
ßenseitigen Traufe vorge‑
sehen, ohne dass eine real 
nutzbare Anleiterstelle der 
Feuerwehr nachgewiesen 
war. (OVG NRW, Urt. 
v. 2.7.2025 – 7 A 1822/23; 
vorgehend VG Köln, Urt. 
v. 21.9.2023 – 8 K 465/20). 
Das Oberverwaltungs‑
gericht hat die Berufung 

zurückgewiesen und die Geneh‑
migungsversagung bestätigt. Ent‑
scheidend waren zwei Punkte: Zum 
einen stellte der Senat klar, dass 
eine Dachterrasse, die nicht niveau‑
gleich an einen Aufenthaltsraum 
anschließt, eine eigene Rettungssi‑
tuation erzeugt und deshalb eines 
eigenständigen zweiten Rettungs‑
wegs bedarf; die Führung eines 
„Rettungswegs“ über das Satteldach 
zur Traufe ist keine ausreichende 
Lösung, wenn die Anleiterbarkeit 
an einer tatsächlich erreichbaren 
Stelle nicht gesichert ist (§ 14 BauO 
NRW 2018). Zum anderen hielt das 
Gericht die 60‑Zentimeter‑Treppe 
schon deshalb für unzureichend, 
weil sie nicht den Anforderungen 
an eine notwendige Treppe genügt, 
die in Nordrhein‑Westfalen eine 

nutzbare Breite von einem Meter 
verlangt. Auch trug insoweit der 
Einwand nicht, es handele sich 
bei der Terrasse nicht um einen 
Aufenthaltsraum, da die generelle 
brandschutzrechtliche General‑
klausel den Maßstab vorgibt und 
mit Blick auf die Aufenthaltsfunkti‑
on der Terrasse die effektive Men‑
schenrettung sicherzustellen ist 
(§ 14, § 34 BauO NRW 2018).Dass 
die Genehmigungsbehörde selbst 
im vereinfachten Verfahren of‑
fenkundige brandschutzrechtliche 
Verstöße berücksichtigen darf, hat 
der Senat ebenfalls bestätigt. Der 
Tenor der Entscheidung lautet 
damit: Ohne gesicherten zweiten 
Rettungsweg für die Terrassenflä‑
che und ohne den Nachweis tat‑
sächlich nutzbarer Anleiterstellen 
scheidet eine Genehmigung aus, 
Nebenbestimmungen ersetzen hier 
keine fehlende Funktionsfähig‑
keit (OVG NRW, Urt. v. 2.7.2025 
– 7 A 1822/23; § 14, § 33, § 34 
BauO NRW 2018). 

Beispiel 2: Carport versperrt An-
leiterung: Beseitigung zur Siche-
rung des zweiten Rettungswegs 

rechtmäßig; alte Genehmigung 
im vereinfachten Verfahren hat 
keine Feststellungswirkung zum 
Rettungsweg.

Die Linie setzt sich bei Hin‑
dernissen fort, die der Feuerwehr 
den effektiven Rettungs-Zugang 
versperren. In einem Eilverfahren 
bestätigte das Verwaltungsgericht 
Köln die Anordnung zur Besei‑
tigung eines über die Hausbreite 
angebauten Carports, der die An‑
leiterbarkeit straßenseitiger Fenster 
im ersten Obergeschoss verhinder‑
te (VG Köln, Beschl. v. 23.4.2024 
– 8 L 2667/23). 

Der Sache nach ging es um ei‑
nen über die gesamte Hausbreite 
errichteten Carport unmittelbar 
vor der Fassadenfront, der die An‑
leiterbarkeit der Fenster im ersten 
Obergeschoss faktisch ausschloss. 
Im Verfahren stand die Überlegung 
im Raum, durch eine Öffnung im 
Carportdach die Anleiterung zu 
ermöglichen oder das Carportdach 
selbst als Aufstell- bzw. Trittfläche 
zu nutzen. Das Gericht hat dies 
verworfen, weil Standsicherheit 
und Begehbarkeit für ausgerüste‑
te Einsatzkräfte nicht verlässlich 
nachgewiesen waren und die erfor‑

derlichen Aufstell- und Bewegungs‑
flächen für Hubrettungsgeräte 
fehlten. Die frühere Carportgeneh‑
migung im vereinfachten Verfah‑
ren entfaltete keine Feststellungs‑
wirkung zur Rettungswegsituation, 
da diese dort nicht Prüfungsge‑
genstand war. Die sofort vollzieh‑
bare Beseitigungsanordnung war 
geeignet und erforderlich, um den 
zweiten Rettungsweg im Sinne ei‑
ner realen Anleiterbarkeit wieder- 
herzustellen.

Das Gericht stellte im Übrigen 
klar, dass das Anleitern auf das 
Carportdach schon wegen feh‑
lender verlässlich nachgewiesener 
Standsicherheit für ausgerüstete 
Einsatzkräfte kein tauglicher Ret‑
tungsweg ist. Maßgeblich ist, ob 
der zweite Rettungsweg im Sinne 
des § 33 BauO NRW 2018 prak‑
tisch nutzbar ist, nicht, ob sich eine 
abstrakte Möglichkeit konstruieren 
lässt. 

Beispiel 3: Auch eine Kellerwoh-
nung ist ohne einen zweiten Ret-
tungsweg unzulässig

Für Aufenthaltsnutzungen im 
Kellergeschoss präzisierte das Ver‑
waltungsgericht Schleswig im Eil‑

verfahren, dass auch hier zwei Ret‑
tungswege erforderlich sind und 
dass die Nutzungsuntersagung bei 
Fehlen des zweiten Rettungswegs 
im Regelfall Bestand hat, zumal 
wenn zusätzlich keine Baugeneh‑
migung vorliegt (VG Schleswig, 
Beschl. v. 6.3.2024 – 8 B 3/24; § 33 
LBO SH). 

Gegenstand des Verfahrens war 
ein als Wohnung genutzter Keller‑
bereich, in dem ein zweiter Ret‑
tungsweg ins Freie nicht vorhan‑
den und auch nicht nachgewiesen 
war. Die Erreichbarkeit der Nut‑
zungseinheit führte über innenlie‑
gende Flure und das Treppenhaus; 
alternative Fluchten über Keller‑
öffnungen oder Hofbereiche waren 
in ihrer tatsächlichen Nutzbarkeit 
nicht gesichert.

Die Bauaufsicht untersagte die 
Nutzung; das Gericht bestätigte 
die Maßnahme im Eilverfahren 
mit Blick auf die besonderen Ri‑
siken von Rauch- und Wärme‑
ausbreitung in Kellergeschossen. 
Organisatorische Vorkehrungen 
oder nur provisorische Hilfsmittel 
konnten den fehlenden zweiten 
Rettungsweg nicht ersetzen, da sie 
keine gleichwertige, unabhängige 
Rettungsoption gewährleisten. 
Ausschlaggebend war, dass zwei 
voneinander unabhängige Ret‑
tungswege vorhanden sein müs‑
sen und der zweite Rettungsweg 
konkret und zuverlässig ins Freie 
führen muss.

Mit maßgeblich waren im Üb‑
rigen die – zutreffenden – prak‑
tischen Erwägungen, dass die 
Selbstrettung im Brandfall durch 
Rauch‑ und Wärmeentwicklung in 
Kellerbereichen besonders gefähr‑
det ist und deshalb der zweite, un‑
abhängige Rettungsweg nicht durch 
unsichere oder nur mit erheblichem 
Zeitverlust zu erreichende Alterna‑
tiven ersetzt werden kann.
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Feuerwehreinsatz in einem Braunschweiger Wohnviertel: Gut zugängliche Rettungswege können im Brandfall über Leben und Tod entscheiden.
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